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(1) Ist ein Beamter des Dienststandes abgangig geworden, so ruhen bis zu seiner Rickkehr seine Bezlige.

(2) Solange die Bezlge nach Abs. 1 ruhen, gebihrt dem Angehdrigen des Beamten ein monatliches
Versorgungsgeld in der Hohe des Versorgungsbezuges, der ihm gebuhren wirde, wenn der Beamte im Zeitpunkt des
Abgangigwerdens gestorben ware. Das Erfordernis einer ruhegenussfahigen Gesamtdienstzeit von mindestens funf
Jahren entfallt. Die Einschrankung des 8 13 Abs. 2 gilt nicht.

(3) Angehorige, die ein vorsatzliches Verschulden daran trifft, dass der Beamte abgangig geworden ist oder dass
er nicht zurtickkehrt, haben keinen Anspruch auf Versorgungsgeld.

(4) Das dem Ehegatten oder dem eingetragenen Partner und den Kindern gebihrende Versorgungsgeld ist fur
die ersten sechs Monate der Abgangigkeit des Beamten im gleichen Verhaltnis so zu erhéhen, dass es zusammen mit
dem Versorgungsgeld des frUheren Ehegatten oder des friheren eingetragenen Partners den Monatsbezug erreicht,
der der besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten im Zeitpunkt des Abgangigwerdens entspricht.

(5) Sind Anhaltspunkte dafir vorhanden, dass die Abgangigkeit des Beamten auf einen Dienstunfall oder auf
andere mit der ordnungsgemafRen Versehung des Dienstes zusammenhadngende Umstdnde zurlickzufiihren ist, so
kann die Landesregierung das Versorgungsgeld flr weitere sechs Monate nach der Vorschrift des Abs. 4 erh6hen. Far
die daruber hinausgehende Zeit kann die Landesregierung das Versorgungsgeld auf den Betrag des Ruhebezuges
erhdhen, der dem Beamten gebuhren wirde, wenn er im Zeitpunkt des Abgangigwerdens in den Ruhestand versetzt

worden ware.

(6) Dem friiheren Ehegatten oder dem fruheren eingetragenen Partner gebihrt Versorgungsgeld nur auf
Antrag. Es fallt, wenn der Antrag binnen drei Monaten nach dem Abgangigwerden des Beamten gestellt wird, mit dem
auf den Tag des Abgangigwerdens folgenden Monatsersten an. In allen tbrigen Fallen gebuhrt das Versorgungsgeld
von dem der Einbringung des Antrages folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an einem Monatsersten gestellt,

so gebuhrt das Versorgungsgeld von diesem Tag an.

(7) Hat ein Beamter, dessen Bezluge nach Abs. 1 ruhen, keine anspruchsberechtigten Angehérigen, so kann ihm
durch die Landesregierung zu Handen eines zu bestellenden Abwesenheitskurators langstens auf die Dauer von drei
Jahren zur Bestreitung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen ein monatliches Versorgungsgeld geleistet
werden. Das Versorgungsgeld darf die Halfte des Ruhebezuges nicht libersteigen, der dem Beamten gebuhren wirde,
wenn er im Zeitpunkt des Abgangigwerdens in den Ruhestand versetzt worden ware. Die Bestimmung des Abs. 2
zweiter Satz ist anzuwenden. Zu diesem Versorgungsgeld gebuhrt keine Sonderzahlung.

(8) Dem zurtickgekehrten Beamten gebuhrt fur die Zeit bis zu seiner Rickkehr der Unterschiedsbetrag zwischen
dem nach diesem Teil geleisteten Versorgungsgeld beziehungsweise dem nach friiheren gesetzlichen Bestimmungen
geleisteten Unterhaltsbeitrag einschlieRlich allfalliger Zulagen und dem Ruhebezug, der ihm gebuhrt hatte, wenn er im
Zeitpunkt des Abgangigwerdens in den Ruhestand versetzt worden ware. Die Sonderzahlungen sind bei der
Berechnung des Unterschiedsbetrages zu berucksichtigen. Der Unterschiedsbetrag gebihrt insoweit nicht, als der
Beamte eigenmachtig und ungerechtfertigt dem Dienst ferngeblieben ist.

9) Im Falle des Todes des Beamten ist das Versorgungsgeld beziehungsweise der nach friheren gesetzlichen
Vorschriften geleistete Unterhaltsbeitrag einschlieBlich allfélliger Zulagen auf den fur die gleiche Zeit gebihrenden
Versorgungsbezug anzurechnen. Die Sonderzahlungen sind bei der Berechnung zu bertcksichtigen.

(10) Die Bestimmungen des Abs. 1 bis 9 gelten sinngemaR fir den Fall, dass sich ein Beamter des Dienststandes
im Gewahrsam einer auslandischen Macht befindet.

amn Die Bestimmungen der 88 29 bis 40 sind sinngemal3 anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2011 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/k-pg_2010/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/k-pg_2010/paragraf/29

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 45 K-PG 2010 Versorgungsgeld für die Angehörigen eines Beamten des Dienststandes
	K-PG 2010 - Kärntner Pensionsgesetz 2010 (K-PG 2010)


